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Betreff: 

Entwurf eines Bundesverfassungs­
gesetzes, über das Recht auf 
Achtung des privaten Lebensbereiches 

Mag Ziniel FAX 2478 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übermittelt ihre Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf mit der Bitte um deren Berücksichtigung bei den 

parlamentarischen Beratungen. 

Der Präsident: Der Direktor: 

Mag Heinz Vogler Dr Bernhard Schwarz 

Beilage 
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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte kann den Intentionen des vorgelegten 

Entwurfs grundsätzlich zustimmen. Mit diesem Vorhaben wird ein Grundrecht, das Recht 

auf Achtung des privaten Lebensbereiches, systematisch ausgeformt und inhaltlich wei­

terentwickelt. In den Erläut.erungen wird auch auf das Verhälthis zu anderen Grundrech­

ten hingewiesen, wobei die begriffliche Reichweite des "privaten Lebensbereiches" 

Schnittstellen mit anderen Grundrechten aufweist und soziale Beziehungen, also auch 

berufliche Beziehungen miteinschließt. 

Ausgehend von dieser sehr weit gefaßten Begrifflichkeit werden daher in den Erläuterun­

gen zum privaten Lebensbereich auch Geschäfts- und Betriebsräumlichkeiten gezählt, 

aber auch bestimmte Betätigungen in der Öffentlichkeit wie die Versammlungsfreiheit. 

Diese Konzeption, der die Bundesarbeitskammer jedenfalls folgen kann, gibt allerdings 

Anlaß für zwei Bemerkungen: 
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1. Seitens der Bundesarbeitskammer wird nachdrücklich das Anliegen geltend gemacht, 

die Verankerung Sozialer Grundrechte zu realisieren. Die diesbezüglich geleisteten 

Vorarbeiten qer Grundrechtskommission können wohl als abgeschlossen angesehen 

werden. Eine Vorlage' an den Nationalrat wäre der nächste Schritt. 

2. ZUm Recht auf Achtung des privaten Lebensbereiches zählen jedenfalls auch Ge­

schäfts- und Betriebsräumlichkeiten. Ein Eingriff in den geschützten Lebensbereich, 

etwa in Form einer Untersuchung, ist nur unter einschränkenden Bedingungen möglich 

(Art 3). Vorausgesetzt wird also ein begründeter richterlicher oder von einer un­

abhängigen Behörde ausgestellter Befehl (Art 3 Abs 1). Eine Durchsuchung ohne sol-
. 

ehen Befehl ist nach den Vorgaben des Abs 2 möglich. 

Ausgangspunkt für diese Konstruktion, die willkürliches Handeln von Sicher­

heitsorganen ausschließen soll und damit unzulässige Eingriffe in den privaten Le­

bensbereich, ist wohl ein strafrechtlich motivierter Eingriff in den privaten Lebensbe­

reich. Übertragen auf Arbeitsbeziehungen und hier insbesondere auf das öffentliche 

Arbeitnehmerschutzrecht ergeben sich allerdings einige Fragestellungen: 

Um verschiedenen Arbeitnehmerschutzbestimmungen zum Durchbruch zu verhelfen 

und zum Zweck der Kontrolle, ob die Vorgaben tatsächlich eingehalten werden, sind 

staatliche Behörden berechtigt, Betriebsräumlichkeiten zu betreten, dies ist in erster 

Linie die Aufgabe der Arbeitsinspektorate. Das Betreten und Besichtigen von Betrie­

ben erfolgt also zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben. 

Ähnliches gilt für andere Behörden, die mit der Vollziehung des Sozialrechts betraut 

sind bzw dort, wo die Verletzung von arbeitsrechtlichen Vorgaben mit Verwaltungsstra­

fen belegt sind. Zugang zu Betriebsräumlichkeiten, der auf einem gesetzlichen Auftrag 

beruht, 'haben also beispielsweise die Arbeitsinspektion, die Gebietskrankenkassen, 

die Arbeitsmarktverwaltung. 

Es wäre daher dringend abzuklären, ob bei einem Betreten der Betriebsräumlichkeiten 

durch derartige Behörden der Tatbestand der "Durchsuchung" verwirklicht ist. Auf­

grund des weit gefaßten Schutzbereiches ist dies nicht auszuschließen. Sollte dies zu-

·treffen, wäre eine besondere Auflösung dieser Problemstellung in Art 3 Abs 2 
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BunJeskammer filr Arbeiter und Angestellte J. Blatt 

vorzunehmen. Jedenfalls ist klarzustellen, daß sich ein Betriebsinhaber als Nor­

madressat des Arbeitnehmerschutzrechts und sonstiger betriebsbezogener Rechtsvor­

schriften nicht auf das Grundrecht auf Achtung des privaten Lebensbereiches berufen 

kann und damit das auf einfachgesetzlicher Ebene verankerte Zutrittsrecht der ge­

nannten Behörden abwenden kann. 

Der Präsident: 

LV. 

.(ll�/t�� 
Ir . 

� 
! . . 

f Quahtschnig 

Der Direktor: 

LV. 

Dr Bernhard 
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